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Gesetz 
zur Durchführung einer Repräsentativstatistik über die  

Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte  
(Mikrozensusgesetz 2005 – MZG 2005) 1) 2) 

 
Vom 24. Juni 2004 

 
(BGBl. I S. 1350) 0) 

 
 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Art und Zweck der Erhebung 
 

(1) Über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte werden in 
den Jahren 2005 bis 2012 Erhebungen auf repräsentativer Grundlage (Mikrozensus) als Bundes-
statistik durchgeführt. 
 
(2) Zweck des Mikrozensus ist es, statistische Angaben in tiefer fachlicher Gliederung über die 
Bevölkerungsstruktur, die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, der Familien und der 
Haushalte, den Arbeitsmarkt, die berufliche Gliederung und die Ausbildung der Erwerbsbevölke-
rung sowie die Wohnverhältnisse bereitzustellen 
 
 

§ 2 
 

Erhebungseinheiten und Stichprobenauswahl 
 

(1) Erhebungseinheiten sind Personen, Haushalte und Wohnungen. Sie werden auf der Grundlage 
von Flächen oder vergleichbaren Bezugsgrößen (Auswahlbezirke) ausgewählt, die durch mathe-
matische Zufallsverfahren bestimmt werden. Jährlich wird mindestens ein Viertel der Auswahlbe-
zirke durch neu in die Auswahl einzubeziehende Auswahlbezirke ersetzt. 
 
(2) Einen Haushalt bilden alle Personen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften. Wer allein 
wohnt oder allein wirtschaftet, bildet einen eigenen Haushalt. Personen mit mehreren Wohnungen 
werden in jeder ausgewählten Wohnung einem Haushalt zugeordnet. 
 
 

§ 3 2) 
 

Periodizität 
 

Die Erhebung wird gleichmäßig über die Kalenderwochen verteilt durchgeführt. In jedem Auswahl-
bezirk werden die Erhebungseinheiten innerhalb von fünf aufeinander folgenden Jahren bis zu 
viermal befragt. 2) 
 

                                                           
1) Geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2526). 
2) Geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1781). 
0) In Kraft getreten am 1. Januar 2005. 
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§ 4 1) 
 

Erhebungsmerkmale 
 

(1) Folgende Erhebungsmerkmale werden jährlich ab 2005 mit einem Auswahlsatz von 1 Prozent 
der Bevölkerung erfragt: 
1. Gemeinde; Gemeindeteil; leerstehende Wohnung; Baualtersgruppe der Wohnung; Nutzung 

der Wohnung als alleinige Wohnung, Haupt- oder Nebenwohnung; Zahl der Haushalte in der 
Wohnung und der Personen im Haushalt; Wohnungs- und Haushaltszugehörigkeit sowie Fa-
milienzusammenhang; Wohn- und Lebensgemeinschaft; Veränderung der Haushaltsgröße 
und –zusammensetzung seit der letzten Befragung; Geschlecht; Geburtsjahr und –monat; 
Familienstand; Aufenthaltsdauer; Staatsangehörigkeiten; 

2. a) für eingebürgerte Personen: 
ehemalige Staatsangehörigkeit, Jahr der Einbürgerung; 

b) für Ausländer: 
Zahl und Alter der im Ausland lebenden Kinder; im Ausland lebender Ehegatte oder im 
Ausland lebende Eltern; 

3. Art des überwiegenden Lebensunterhaltes; Art der öffentlichen Renten oder Pensionen unter-
gliedert nach eigener oder Witwen-, Waisenrente, -pension; Art der sonstigen öffentlichen und 
privaten Einkommen; Höhe des monatlichen Nettoeinkommens sowie des monatlichen Haus-
haltsnettoeinkommens nach Einkommensklassen in einer Staffelung von mindestens 150 Eu-
ro; 

4. Art des Rentenversicherungsverhältnisses zurzeit der Erhebung; 
5. Besuch von Schule, Hochschule in den letzten vier Wochen und im letzten Jahr sowie Art der 

besuchten Schule oder Hochschule; 
6. höchster Schulabschluss an allgemein bildenden Schulen und, falls kein beruflicher oder 

Hochschulabschluss vorhanden ist, Jahr des Abschlusses; höchster beruflicher Ausbildungs- 
und Hochschulabschluss, Fachrichtung und Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs- oder 
Hochschulabschlusses; 

7. Teilnahme an Lehrveranstaltungen in den letzten vier Wochen und im letzten Jahr; Gesamt-
dauer der Lehrveranstaltungen in den letzten vier Wochen nach Stunden und im letzten Jahr 
nach Stunden, Tagen oder Wochen; Zweck dieser Lehrveranstaltung und Fachrichtung der 
letzten Lehrveranstaltung; 

8. regelmäßige oder gelegentliche Tätigkeit; geringfügige Beschäftigung; Arbeitsuche; 
9. für Erwerbstätige: 

Wirtschaftszweig des Betriebes; Betriebsgröße; Lage der Arbeitsstätte; Erwerbstätigkeit zu 
Hause; ausgeübter Beruf sowie Stellung im Beruf; Berufswechsel; Jahr und Monat des Be-
ginns der Tätigkeit beim derzeitigen Arbeitgeber oder als Selbständiger; normalerweise geleis-
tete wöchentliche Arbeitszeit und tatsächlich in der Berichtswoche geleistete Arbeitszeit sowie 
arbeitsmarktbezogene und andere Gründe für den Unterschied; Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit; 
Ursachen einschließlich der arbeitsmarktbezogenen Gründe für Teilzeittätigkeit; befristeter o-
der unbefristeter Arbeitsvertrag; Ursachen eines befristeten Arbeitsvertrages; Gesamtdauer 
der befristeten Tätigkeit; Schichtarbeit; Samstags-, Sonntags-, Feiertagsarbeit; Nachtarbeit; 
durchschnittlich je Nacht geleistete Arbeitsstunden; Abendarbeit; zweite Erwerbstätigkeit; 

10. bei zweiter Erwerbstätigkeit: 
regelmäßige oder gelegentliche Tätigkeit; Wirtschaftszweig des Betriebes; ausgeübter Beruf 
sowie Stellung im Beruf; normalerweise geleistete wöchentliche Arbeitsstunden; tatsächlich in 
der Berichtswoche geleistete Arbeitsstunden; 
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11. für Arbeitslose und Arbeitssuchende: 
Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe; Art, Anlass und Dauer der Arbeitsuche; Art und Umfang 
der gesuchten Tätigkeit; Zeitspanne des letzten Kontakts mit einer Arbeitsvermittlung; Verfüg-
barkeit für eine neue Arbeitsstelle; Gründe für die Nichtverfügbarkeit; Erwerbs- oder sonstige 
Tätigkeit vor der Arbeitsuche; 

12. für Nichterwerbstätige: 
frühere Erwerbstätigkeit; Zeitpunkt der Beendigung sowie Gründe für die Beendigung der letz-
ten Tätigkeit; Wirtschaftszweig, ausgeübter Beruf und Stellung im Beruf der letzten Tätigkeit; 
arbeitsmarktbezogene und andere Gründe für die Nichtarbeitsuche; 

13. für Nichterwerbspersonen: 
Wunsch nach einer Erwerbstätigkeit; Verfügbarkeit für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit; 
Gründe für die Nichtverfügbarkeit; 

14. Situation ein Jahr vor der Erhebung: 
Wohnsitz; Nichterwerbstätigkeit, Erwerbstätigkeit und Stellung im Beruf, Wirtschaftszweig. 

 
(2) Folgende Erhebungsmerkmale werden ab 2005 mit einem Auswahlsatz von 1 Prozent der Be-
völkerung im Abstand von vier Jahren erfragt: 
1. Bestehen und Höhe einer Lebensversicherung nach Versicherungssummenklassen; 
2. für Erwerbstätige: 

Art der geleisteten Schichtarbeit; Art der betrieblichen Altersversorgung; vermögenswirksame 
Leistungen und angelegter Gesamtbetrag; 

3. Dauer einer Krankheit oder Unfallverletzung; Art des Unfalls; Art der Behandlung; Krankheitsri-
siken; Körpergröße und Gewicht; amtlich festgestellte Behinderteneigenschaft; Grad der Behin-
derung; 

4. Staatsangehörigkeit der Eltern, sofern sie seit 1960 ihren dauernden Aufenthalt in Deutschland 
haben oder hatten, Zuzugsjahr sowie, falls eingebürgert, ehemalige Staatsangehörigkeit. 

 
(3) Folgende Erhebungsmerkmale werden ab 2006 mit einem Auswahlsatz von 1 Prozent der Be-
völkerung im Abstand von vier Jahren erfragt: 
1. Art und Größe des Gebäudes mit Wohnraum; Baualtersgruppe; Fläche der gesamten Woh-

nung; Nutzung der Wohnung als Eigentümer, Hauptmieter oder Untermieter; Eigentumswoh-
nung; Einzugsjahr des Haushalts; Ausstattung der Wohnung mit Heiz- und Warmwasserberei-
tungsanlagen nach einzelnen Energieträgersystemen; 

2. bei Mietwohnungen: 
Höhe der monatlichen Miete und der anteiligen Betriebs- und Nebenkosten. 

 
(4) Folgende Erhebungsmerkmale werden ab 2007 mit einem Auswahlsatz von 1 Prozent der Be-
völkerung im Abstand von vier Jahren erfragt: 
1. Zugehörigkeit zur gesetzlichen Krankenversicherung nach Kassenarten, Zugehörigkeit zur pri-

vaten Krankenversicherung sowie sonstiger Anspruch auf Krankenversorgung; Art des Kran-
kenversicherungsverhältnisses; zusätzlicher privater Krankenversicherungsschutz; 

2. für Erwerbstätige: 
überwiegend ausgeübte Tätigkeit; Betriebs-, Werksabteilung; Stellung im Betrieb. 
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(5) Folgende Erhebungsmerkmale werden ab 2008 mit einem Auswahlsatz von 1 Prozent der Be-
völkerung im Abstand von vier Jahren erfragt: 

1. für Schüler, Studenten und Erwerbstätige: 
Gemeinde, von der aus der Weg zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte vorwiegend angetreten 
wird; Lage der Arbeits- oder Ausbildungsstätte; hauptsächlich benutztes Verkehrsmittel; Entfer-
nung und Zeitaufwand für den Weg zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte; 

2. für Frauen im Alter von 15 bis 75 Jahren: 
Zahl der lebend geborenen Kinder. 1) 

 
 

§ 5 
 

Hilfsmerkmale 
 

(1) Hilfsmerkmale sind: 
1. Vor- und Familiennamen der Haushaltsmitglieder; 
2. Telekommunikationsnummern; 
3. Straße, Hausnummer, Lage der Wohnung im Gebäude; 
4. Vor- und Familienname des Wohnungsinhabers oder der Wohnungsinhaberin; 
5. Name der Arbeitsstätte. 
 
(2) Das Hilfsmerkmal nach Absatz 1 Nr. 5 darf nur zur Überprüfung der Zuordnung der Erwerbstä-
tigkeit zu Wirtschaftzweigen verwendet werden. 
 
 

§ 6 
 

Erhebungsbeauftragte 
 

(1) Für die Erhebungen sollen Erhebungsbeauftragte nach § 14 des Bundesstatistikgesetzes ein-
gesetzt werden. Auf Verlangen der Erhebungsbeauftragten sind ihnen die Angaben zur Zahl der 
Haushalte in einer Wohnung, zur Zahl der Personen im Haushalt und zu den Hilfsmerkmalen nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 mündlich mitzuteilen. Die Erhebungsbeauftragten dürfen diese Angaben 
selbst in die Erhebungsunterlagen eintragen oder elektronisch erfassen. Das gilt auch für weitere 
Eintragungen in die Erhebungsunterlagen, soweit die Auskunftspflichtigen einverstanden sind. 
 
(2) Soweit die Erhebungsbeauftragten ehrenamtlich eingesetzt werden, erhalten sie für ihre Tätig-
keit eine steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 12 Satz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes. 
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§ 7 
 

Auskunftspflicht 
 

(1) Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht, soweit in Absatz 4 nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Auskunftspflichtig sind: 
1. zu den Erhebungsmerkmalen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 13, Abs. 2 Nr. 2 und 4, Abs. 4 sowie den 

Hilfsmerkmalen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5 alle Volljährigen oder einen eigenen Haushalt 
führenden Minderjährigen, auch für minderjährige Haushaltsmitglieder und für volljährige Haus-
haltsmitglieder, die wegen einer Behinderung nicht selbst Auskunft geben können; in Gemein-
schafts- und Anstaltsunterkünften ist für Minderjährige und für volljährige Personen, die wegen 
einer Behinderung nicht selbst Auskunft geben können, die Leitung der Einrichtung auskunfts-
pflichtig; die Auskunftspflicht für Minderjährige oder die Personen, die wegen einer Behinderung 
nicht selbst Auskunft geben können, erstreckt sich nur auf die Sachverhalte, die dem Aus-
kunftspflichtigen bekannt sind; sie erlischt, soweit eine von der behinderten Person benannte 
Vertrauensperson Auskunft erteilt; 

2. zu den Erhebungsmerkmalen nach § 4 Abs. 3 sowie den Hilfsmerkmalen nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 
die Wohnungsinhaber, ersatzweise die nach Nummer 1 Auskunftspflichtigen; 

3. anstelle von aus dem Auswahlbezirk fortgezogenen Auskunftspflichtigen die nach der Erhebung 
zugezogenen Personen. 

 
(3) Zu den Hilfsmerkmalen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1,3 und 4 sind die Angaben von den angetroffenen 
Auskunftspflichtigen auch für andere in derselben Wohnung wohnenden Personen mitzuteilen. 
 
(4) Die Auskünfte über das Erhebungsmerkmal Wohn- und Lebensgemeinschaft nach § 4 Abs. 1 
Nr. 1, das Erhebungsmerkmal vermögenswirksame Leistungen und angelegter Gesamtbetrag 
nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 sowie die Erhebungsmerkmale nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und 
Nr. 14, Abs. 2 Nr. 1 und 3, Abs.5 und die Hilfsmerkmale nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 sind freiwillig. 
 
 

§ 8 
 

Trennung und Löschung 
 

(1) Die Hilfsmerkmale nach § 5 sind von den Erhebungsmerkmalen unverzüglich jeweils nach Ab-
schluss der Plausibilitätsprüfung zu trennen und gesondert aufzubewahren. 
 
(2) Die Erhebungsunterlagen einschließlich der Hilfsmerkmale sind spätestens nach Abschluss der 
Aufbereitung der jeweils letzten aufeinander folgenden Erhebung in einem Auswahlbezirk nach § 3 
zu vernichten. 
 
(3) Die zur Kennzeichnung statistischer Zusammenhänge (Auswahlbezirk-, Gebäude-, Wohnungs- 
und Haushaltszugehörigkeit) verwendeten Ordnungsnummern dürfen zusammen mit den Erhe-
bungsmerkmalen gespeichert werden. Sie sind nach Abschluss der Aufbereitung der jeweils letz-
ten aufeinander folgenden Erhebung in einem Auswahlbezirk nach § 3 zu löschen. 
 
(4) Vor- und Familienname sowie Gemeinde, Straße, Hausnummer und Telekommunikations-
nummern der befragten Personen dürfen auch im Haushaltszusammenhang für die Durchführung 
von Folgebefragungen nach § 3 verwendet werden. Die in Satz 1 genannten Hilfsmerkmale dürfen 
auch als Grundlage für die Gewinnung geeigneter Personen und Haushalte zur Durchführung der 
Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte und anderer Erhebungen auf freiwilliger 
Basis verwendet werden. 
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§ 9 
 

Nichtanwendung der Bußgeldvorschriften des Bundesstatistikgesetzes 
 

Die §§ 23 und 24 des Bundesstatistikgesetzes finden keine Anwendung. 
 
 

§ 10 
 

Datenübermittlung 
 

Für die Durchführung der Erhebungen einschließlich ihrer methodischen Auswertung übermitteln 
die Meldebehörden den statistischen Ämtern der Länder auf Ersuchen folgende Daten der Ein-
wohner, die in den Auswahlbezirken nach § 2 Abs. 1 wohnen: 
1. Vor- und Familienname, 
2. Geburtsjahr und –monat, 
3. Geschlecht, 
4. Staatsangehörigkeiten, 
5. Familienstand, 
6. bei mehreren Wohnungen: Hauptwohnung. 
 
 

§ 11 
 

Zusatzaufbereitungen zur Erwerbsbeteiligung 
 

Für Zusatzaufbereitungen zur Erwerbsbeteiligung übermitteln die statistischen Ämter der Länder 
jeweils monatlich die für den Vormonat verfügbaren Angaben zu den Erhebungsmerkmalen nach 
§ 4 Abs. 1 an das Statistische Bundesamt, das sie unverzüglich zusammenstellt und die Ergebnis-
se veröffentlicht. 
 
 

§ 12 
 

Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte in der Europäischen Union 
 

Die Erhebungen nach diesem Gesetz und die durch die Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates 
vom 9. März 1998 zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemein-
schaft (ABl. EG Nr. L 77 S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2104/2002 
vom 28. November 2002 (ABl. EG Nr. L 3224 S. 14), in der jeweils geltenden Fassung angeordne-
ten Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte werden bei den ausgewählten Haushalten und Per-
sonen zur gleichen Zeit mit gemeinsamen Erhebungsunterlagen durchgeführt und gemeinsam 
ausgewertet. 
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§ 13 
 

Verordnungsermächtigung 
 

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 
1. die Erhebung einzelner Erhebungsmerkmale auszusetzen, die Periodizität zu verlängern, Erhe-

bungszeitpunkte zu verschieben sowie den Kreis der zu Befragenden einzuschränken, wenn 
die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in der ursprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit  
oder Häufigkeit oder zu anderen Zeitpunkten benötigt werden; 

2. einzelne neue Erhebungsmerkmale einzuführen, wenn dies zur Deckung eines geänderten Be-
darfs für die in § 1 Abs. 2 genannten Zwecke erforderlich ist und durch gleichzeitige Aussetzung 
anderer Merkmale eine Erweiterung des Erhebungsumfangs vermieden wird; die neuen Merk-
male dürfen nur die folgenden Bereiche betreffen: 

a) Zusammensetzung und räumliche Verteilung der Bevölkerung, 

b) Haushalts- und Familienzusammenhang, 

c) Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit, 

d) Erwerbslosigkeit, 

e) Lebensunterhalt und Einkommen, 

f) Bildung, 

g) soziale Sicherung, 

h) Wohnsituation. 
 
 

§ 14 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Gleichzeitig treten das Gesetz über die Durchfüh-
rung einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus) vom 
15. Juli 1975 (BGBl. I S. 1909), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. März 1980 (BGBl. I 
S. 294), und das Mikrozensusgesetz vom 17. Januar 1996 (BGBl. I S. 34), zuletzt geändert durch 
Artikel 20 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954), außer Kraft. 
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1

Begründung des Entwurfs für das Gesetz zur Durchführung einer Repräsentativstatistik
über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte

(Mikrozensusgesetz 2005 – MZG 2005) vom 24. Juni 2004
(BT-Drucks. Nr. 15/2543 vom 18. Februar 2004)

Nachfolgend abgedruckt



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 9 – Drucksache 15/2543

Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Das geltende Mikrozensusgesetz vom 17. Januar 1996
(BGBl. I S. 34), geändert durch das Gesetz vom 21. De-
zember 2000 (BGBl. I S. 1857), ordnet Erhebungen bis
2004 an. Der Gesetzentwurf sieht die Fortführung des
Mikrozensus für weitere acht Jahre vor.

Der Mikrozensus wird seit 1957 als Haushaltsstichprobe
über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt durchge-
führt. Seine Hauptaufgabe ist es, umfassende, aktuelle
und zuverlässige Ergebnisse über die Bevölkerungs-
struktur, die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevöl-
kerung, der Familien und Haushalte, die Erwerbstätig-
keit, Arbeitsuche, Ausbildung und Wohnverhältnisse für
Parlamente, Regierungen und Verwaltung in Bund und
Ländern bereitzustellen. Die Ergebnisse des Mikrozen-
sus sind auch für Wissenschaft und Forschung, Wirt-
schaft sowie sonstige politische und gesellschaftliche In-
stitutionen eine wichtige Informationsquelle.

Die Gestaltung des Mikrozensus als repräsentative
Mehrzweckstichprobe ermöglicht eine vielfältige Kom-
bination seiner einzelnen Erhebungsteile und die Erfül-
lung komplexer Informationsanforderungen. Die regel-
mäßige Erhebung und die Anlage des Mikrozensus als
Verlaufserhebung erlauben es, Veränderungen der wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse schnell festzustel-
len und auch längerfristige Entwicklungen zu unter-
suchen. Aufgrund der mannigfaltigen Auswertungsmög-
lichkeiten, die der Mikrozensus als Mehrzweckstich-
probe bietet, werden nicht nur eine größere Zahl
spezieller Stichproben vermieden und auf diese Weise
die Befragten entlastet, sondern auch die Kosten redu-
ziert.

2. Die bisherige Konzeption des Mikrozensus hat sich in
ihren grundlegenden inhaltlichen, stichprobenmethodi-
schen und organisatorischen Komponenten bewährt. Der
Gesetzentwurf sieht daher eine Beibehaltung der kon-
zeptionellen Grundelemente des Mikrozensus vor.
Gleichzeitig erfolgt seine kontinuierliche Weiterent-
wicklung, mit der veränderten Rahmenbedingungen so-
wie Änderungen des Informationsbedarfs Rechnung ge-
tragen wird.

3. Eine wesentliche Änderung des Erhebungskonzepts ist
die Umstellung der bisher einmal jährlich zu einer einzi-
gen Berichtswoche durchgeführten Erhebungen auf un-
terjährige Erhebungen. Ab 2005 finden unterjährige,
kontinuierliche Erhebungen statt, die gleichmäßig über
alle Kalenderwochen des Jahres verteilt sind. Das führt
zu einer gleitenden Berichtswoche, weil sich die Befra-
gungen jeweils auf die Woche vor dem Befragungszeit-
punkt beziehen. Die in den Auswahlbezirken zu befra-
genden Haushalte werden wie bisher höchstens in vier
hintereinander liegenden Jahren in die Erhebungen ein-
bezogen. Eine Mehrfachbefragung eines Haushalts in-
nerhalb eines Jahres ist nicht vorgesehen.

Die Aufbereitung der Angaben findet quartalsweise
statt. Das bedeutet, dass ab 2005 viermal im Jahr Durch-

schnittsergebnisse für die einzelnen Quartale über die
Zusammensetzung der Bevölkerung nach demografi-
schen, erwerbswirtschaftlichen und sozialen Merkmalen
bereitgestellt werden können. Entsprechende Jahres-
durchschnittsergebnisse werden durch die Zusammen-
fassung der vier aufeinander folgenden Quartale gebil-
det.

Nach Umstellung des Mikrozensus auf eine unterjährige,
kontinuierliche Erhebung stehen mit den Quartalsergeb-
nissen somit wesentlich aktuellere Ergebnisse als bisher
zur Verfügung. Eine Ergebnispräsentation wird bereits
3 Monate (bisher 11 Monate) nach Ablauf eines Quartals
bzw. eines Jahres angestrebt und ermöglicht damit eine
schnellere Reaktion der jeweiligen Nutzer.

Zusätzlich ist nach dem neuen Konzept eine monatliche
Schnellauswertung von Arbeitsmarktdaten des Mikro-
zensus nunmehr möglich und vorgesehen, die den Be-
darf an international vergleichbaren monatlichen Ergeb-
nissen zum Arbeitsmarkt entsprechend den Kriterien der
Internationalen Arbeitsorganisation decken soll. Mit den
Schnellauswertungen werden Ergebnisse spätestens
14 Tage nach Ablauf eines Monats angestrebt.

Ein weiterer Vorteil des neuen Konzepts besteht in dem
höheren Aussagegehalt der Ergebnisse für Merkmale,
die starken saisonalen oder konjunkturellen Schwankun-
gen unterliegen (z. B. Zahl der Arbeitslosen und Er-
werbstätigen, geringfügige Beschäftigung, Ferientätig-
keiten von Schülern und Studierenden). Angaben für
solche Merkmale werden, wenn sie sich – wie bisher –
auf eine einzige Berichtswoche bzw. einen einzigen
Stichtag im Jahr beziehen, häufig über- oder unter-
schätzt. Bei unterjährigen Erhebungen, die kontinuier-
lich über das Jahr verteilt sind, werden dagegen saiso-
nale und andere kurzfristige Entwicklungen deutlich
besser berücksichtigt. Erstmals ist es auch möglich, z. B.
Ergebnisse für das Arbeitsvolumen im Quartal bzw. im
Jahr zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt trägt der Übergang zur Unterjährigkeit der Er-
hebung einem zunehmenden Bedarf aus Politik, Verwal-
tung und Wissenschaft nach immer aktuelleren Daten
adäquat Rechnung.

4. Die Umstellung auf eine unterjährige, kontinuierliche
Erhebung dient auch der Anpassung an die veränderte
Periodizität der europäischen Arbeitskräfteerhebung.
Mit dieser EU-Arbeitskräfteerhebung sollen internatio-
nal vergleichbare Informationen über Niveau, Struktur
und Entwicklung von Erwerbstätigkeit und Arbeitslosig-
keit in den Mitgliedsstaaten ermittelt werden. Im Hin-
blick auf die erforderliche Harmonisierung sind durch
die Verordnung (EG) Nr. 1991/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 8. Oktober 2002 zur Än-
derung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur
Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeits-
kräfte in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 308 S. 1) alle
Mitgliedstaaten ab dem Jahr 2003 verpflichtet, die Ar-
beitskräftestichprobe als kontinuierlich über das Jahr
verteilte Erhebung mit gleitender Berichtswoche durch-
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zuführen. Deutschland kann bis Ende 2004 eine Ausnah-
meregelung in Anspruch nehmen, muss die Umstellung
aber ab dem Jahr 2005 vornehmen und künftig viertel-
jährliche und jährliche Ergebnisse aus der Arbeits-
kräftestichprobe an das Statistische Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften (Eurostat) liefern.

5. Durch diese Anpassung und die gemeinsame Durchfüh-
rung des Mikrozensus mit der EU-Arbeitskräftestich-
probe werden wie bisher mehrere getrennte Erhebungen
vermieden. Bei Durchführung einer separaten Arbeits-
kräftestichprobenerhebung würden zusätzliche Kosten
nahezu in Höhe der Kosten eines Mikrozensus anfallen.
Es entsteht somit eine beträchtliche Kosteneinsparung
sowie eine Entlastung der Befragten und der statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder.

6. Die Zusatzprogramme des Mikrozensus sollen weiterhin
jeweils mit vierjährlicher Periodizität erfragt werden,
d. h. jährlich wird neben dem Grundprogramm ein
wechselndes Zusatzprogramm erhoben, das sich im
Vierjahresrhythmus wiederholt.

7. Der Auswahlsatz von 1 Prozent im Grundprogramm und
für verschiedene Merkmale des Zusatzprogramms ist un-
bedingt erforderlich, um hinreichend zuverlässige Er-
gebnisse zu erhalten sowie Nachweisungen in tiefer
fachlicher und regionaler Gliederung zu ermöglichen.
Für Merkmale, bei denen auf eine tiefere Gliederung
verzichtet werden kann, ist ein Auswahlsatz von 0,5 Pro-
zent vorgesehen.

8. Um Ergebnisse zu erhalten, die die tatsächlichen Gege-
benheiten so realitätsgetreu wie möglich widerspiegeln,
ist grundsätzlich für das Grundprogramm und einen Teil
des Zusatzprogramms die Beibehaltung der Auskunfts-
pflicht erforderlich.

9. Die Bußgeldvorschriften des Bundesstatistikgesetzes
sollen, wie bereits durch das Mikrozensusgesetz 1996
angeordnet, nicht zur Anwendung kommen. Dabei wird
davon ausgegangen, dass die Antworten auch ohne
Bußgeldbewehrung erteilt werden. Soweit erforderlich,
können die statistischen Ämter der Länder als durchfüh-
rende Stellen die Auskünfte im Wege des Verwaltungs-
zwangsverfahrens gemäß den landesrechtlichen Bestim-
mungen durchsetzen.

B. Besonderer Teil

Das Mikrozensusgesetz sieht wie seine Vorläufer verschie-
dene Periodizitäten und Auswahlsätze vor. Diese Differen-
zierung resultiert aus der Abwägung der Anforderungen,
einerseits möglichst aktuelle Angaben mit hoher Genauig-
keit in tiefer, fachlicher und teilweise regionaler Unterglie-
derung zu gewährleisten und andererseits die Belastung der
Auskunftspflichtigen sowie die Kosten der Erhebung zu be-
grenzen.

Zu § 1

Zu Absatz 1

Die Durchführung des Mikrozensus wird für weitere acht
Jahre angeordnet.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift bestimmt die wichtigsten Verwendungs-
zwecke des Mikrozensus.

Zu § 2

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt, welche Erhebungseinheiten in die
Mikrozensuserhebungen einbezogen werden können und
wie ihre Auswahl erfolgt.

Die Erhebungseinheiten werden nach den Prinzipien der
Flächenstichprobe ausgewählt. Die Festlegung der Aus-
wahlbezirke erfolgt nach einem mathematischen Zufallsver-
fahren. Danach kann grundsätzlich jede Wohnung und da-
mit jeder Haushalt und jede Person mit gleicher Wahr-
scheinlichkeit in die Stichprobe gelangen.

In die Erhebung sind alle im Auswahlbezirk lebenden Per-
sonen, mit Ausnahme der Angehörigen ausländischer Streit-
kräfte, diplomatischer oder berufskonsularischer Vertretun-
gen, einzubeziehen.

Der Haushalt und die Haushaltszugehörigkeit sind wichtige
Faktoren für die Beschreibung und Analyse der sozialen
und wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie sind daher unver-
zichtbare Elemente der Erhebung.

Die Haushaltszugehörigkeit wird nicht dadurch aufgehoben,
dass Haushaltsmitglieder aus beruflichen oder sonstigen
Gründen, z. B. gesundheitlichen, zur Zeit der Erhebung vor-
übergehend abwesend sind. Dagegen gehören nur vorüber-
gehend, z. B. besuchsweise, im Haushalt anwesende Perso-
nen nicht zum Haushalt.

Unter einer Wohnung sind nach außen abgeschlossene, zu
Wohnzwecken bestimmte, zusammenliegende Räume in
Gebäuden und bewohnten Unterkünften zu verstehen, die
die Führung eines eigenen Haushaltes ermöglichen.

Die Erhebung in den Auswahlbezirken wird kontinuierlich
durchgeführt, dabei wird jährlich mindestens ein Viertel der
Auswahlbezirke durch neu in die Stichprobe einzube-
ziehende Auswahlbezirke ersetzt. Dieses Rotationsverfah-
ren gewährleistet einen hohen Genauigkeitsgrad der Ergeb-
nisse und trägt zur Entlastung der befragten Personen und
Haushalte bei. Ferner ermöglicht es die Durchführung von
Verlaufsanalysen, d. h. die Feststellung von Veränderungen
zwischen den einzelnen Erhebungen bis zu einem Zeitraum
von vier Jahren.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz enthält eine Definition des Haushalts. Zu den
Mehrpersonenhaushalten zählen neben den Familien auch
andere Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaften. Mitglieder
von Wohngemeinschaften, die allein wirtschaften, bilden
dagegen einen eigenen Haushalt.

Zu § 3

Um die Belastung der Befragten möglichst gering zu halten,
wird festgelegt, dass die Erhebungen höchstens in bis zu
vier aufeinanderfolgenden Jahren im gleichen Auswahlbe-
zirk durchgeführt werden. Dabei wird jeder in die Erhebung
einbezogene Haushalt bzw. jede einbezogene Person nicht
mehr als einmal im Jahr befragt.
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Zu § 4

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Die Vorschrift bestimmt die grundlegenden demografischen
Erhebungsmerkmale, die insbesondere als Basis für die
Auswertungen der anderen Erhebungsteile des Mikrozensus
dienen.

Aussagen über die Bevölkerung im Wohnungs-, Haushalts-
und Familienzusammenhang sind wesentliches Auswer-
tungsziel des Mikrozensus. Neben den traditionellen
Lebensformen sind auch neue Lebensformen zu berücksich-
tigen – wie nichteheliche und gleichgeschlechtliche Lebens-
gemeinschaften einschließlich der eingetragenen Lebens-
partnerschaften –, die in letzter Zeit immer stärker an Be-
deutung gewinnen. Bei der Betrachtung der Lebensformen
konzentriert sich der Mikrozensus bislang auf das Zusam-
menleben mit einem Ehe- oder Lebenspartner in einem ge-
meinsamen Haushalt. Gleichzeitig nimmt der Bevölke-
rungsanteil kontinuierlich zu, der ohne Ehe- oder Lebens-
partner in einem Ein- („Singles“) oder Mehrpersonenhaus-
halt lebt. Unter den „Singles“ ist diese Lebensform vor
allem unter jungen Erwachsenen und älteren Menschen ver-
breitet. Die ausbildungs- und berufsbedingt wachsende
Mobilität führt bei Verheirateten und nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften in wachsender Zahl zu getrennten
Haushaltsführungen. In der bisherigen Erfassung im Mikro-
zensus wird dieser Personenkreis statistisch nicht zutreffend
abgebildet, weil z. B. bei Verheirateten, die allein in einem
Haushalt leben, der Eindruck entsteht, es handele sich hier-
bei um in Trennung lebende Paare. Die Aufnahme des
neuen Merkmals „Lebenspartner außerhalb des Haushalts“
beruht daher auf der Erkenntnis, dass eine zunehmende
Zahl von Personen nicht tatsächlich ohne Partner lebt, son-
dern sich unter den heutigen mobilen Lebensverhältnissen
neue Formen der Partnerschaft, auch bei getrennt lebenden
Menschen, entwickeln. Diese neuen Lebensformen sollen
wenigstens ansatzweise auch statistisch sichtbar gemacht
werden.

Angaben über die Veränderung der Haushaltsgröße und -zu-
sammensetzung seit der letzten Befragung sind erforderlich,
um Veränderungen zwischen den einzelnen Erhebungszeit-
punkten festzustellen; sie sind ein wichtiger Baustein für
Verlaufsuntersuchungen.

Zu Nummer 2

Die Zuwanderung aus dem Ausland und die Integration von
Migranten ist ein immer wichtiger werdendes politisches
Thema, zu dem bisher wesentliche Grundinformationen
fehlen. Die Angaben zur Einbürgerung sind für eine Inte-
grationsberichterstattung bedeutsam, weil über die Einbür-
gerung eine formale Integration erfolgt, die Rückschlüsse
auf die Integrationsbereitschaft dieser Migranten zulässt.

Zu Nummer 3

Zum Grundprogramm des Mikrozensus gehören wie bisher
Fragen über den Lebensunterhalt der Bevölkerung, die für
eine differenzierte Analyse der wirtschaftlichen Situation
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der übri-
gen Erwerbstätigen sowie auch der Arbeitsuchenden, Rent-
ner und anderen Bevölkerungsgruppen unentbehrlich sind.

Im Hinblick auf den besonderen Bedarf an Daten über Pfle-
gebedürftige sind bei den sonstigen öffentlichen Einkom-
men das Pflegegeld und die Pflegesachleistung, aufgeglie-
dert nach Pflegestufen, von großer Bedeutung.

Zu Nummer 4

Mit den Angaben zur Art der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (freiwillig oder Pflichtmitgliedschaft) sollen alle Grup-
pen von Beitragszahlern ermittelt werden, um dadurch ein
differenziertes Gesamtbild der Anspruchsberechtigten zu
erhalten. Diese Angaben sollen in vierjährlichen Abständen
um Angaben zur privaten Altersversorgung (z. B. Lebens-
versicherung) und zur betrieblichen Altersvorsorge ergänzt
werden (vgl. dazu Absatz 2).

Zu Nummer 5

Die Angaben über den Besuch von Kindergärten, -krippen
und -horten sind in Verbindung mit weiteren familienstatis-
tischen Angaben Grundlage für die Beurteilung von Zusam-
menhängen zwischen familiärer Situation und Erwerbstätig-
keit.

Angaben über die Ausbildung und ihre Fachrichtung wer-
den als Datenbasis für die Bildungsplanung benötigt.

Die zusätzlichen Angaben für das letzte Jahr sollen saiso-
nale Einflüsse bei der Frage nach den letzten vier Wochen
ausschalten (insbesondere bei der Befragung im Zeitraum
der Sommer- bzw. Semesterferien) sowie die Einbeziehung
von Personen im Übergang von der einen zur anderen Bil-
dungseinrichtung und damit eine vollständige Erfassung der
Bildungsbeteiligung im regulären Bildungssystem sicher-
stellen.

Zu Nummer 6

Schulischer oder beruflicher Ausbildungsabschluss sind ein
wesentlicher Bestimmungsfaktor der Art der Erwerbstätig-
keit. Zusammen mit den Angaben über die Erwerbsbeteili-
gung geben die bildungsstatistischen Daten Aufschluss über
die verschiedenen Übergänge vom Bildungs- in das Be-
schäftigungssystem.

Die Fragen zum Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs-
oder Hochschulabschlusses (oder falls kein beruflicher oder
Hochschulabschluss vorhanden ist, zum Jahr des allgemei-
nen Schulabschlusses) und die Fachrichtung eines solchen
Abschlusses ergänzen die Angaben über den Ausbildungs-
stand. Für eine zukunftsorientierte Bildungsplanung sind
Daten zur abgeschlossenen Ausbildung notwendig, um z. B.
die Qualifikationsstruktur bestimmter Berufe oder die
Arbeitsmarktchancen der Absolventen verschiedener Aus-
bildungsgänge und -richtungen aufzuzeigen.

Zu Nummer 7

Die Angaben zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen sollen
einen Überblick geben über die Weiterbildungsmaßnahmen,
die zum einen der Arbeitsmarkt mit seinen technischen
Neuerungen und sich wandelnden Gegebenheiten, aber
auch der Alltag in der Wissensgesellschaft mit Familie,
Freizeit und aktiver Beteiligung am öffentlichen Leben er-
fordert. Die Angaben ergänzen die Merkmale zum Ausbil-
dungsstand nach Nummer 6.
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Die Angaben zur Dauer der Lehrveranstaltungen liefern
zum einen ein Indiz für den Umfang der erworbenen Fähig-
keiten; zweitens sind sie damit ein Indikator für die Investi-
tionen in Humankapital.

Mit der Frage nach dem Zweck soll geklärt werden, ob die
Teilnahme an Lehrveranstaltungen eher beruflichen Zwe-
cken oder eher privaten/sozialen Zwecken dient.

Aus der Angabe zur Fachrichtung kann u. a. abgeleitet wer-
den, ob eine Verbindung zur Fachrichtung des Ausbildungs-
abschlusses bzw. zum ausgeübten Beruf besteht.

Die Angaben zu Teilnahme, Dauer und Zweck sollen so-
wohl für die letzten vier Wochen als auch für das letzte Jahr
erfragt werden.

Mit einem längeren Berichtszeitraum kann die unregel-
mäßige Teilnahme besser erfasst werden als für den 4-Wo-
chen-Zeitraum. Im Laufe eines Jahres dürfte ein erheblich
größerer Anteil der Befragten an Lehrveranstaltungen teil-
genommen haben; damit wird auch eine Auswertung für
kleinere Bevölkerungsgruppen möglich.

Diese Angaben werden insbesondere auch für internationale
Darstellungen der Bildungsbeteiligung im Kontext des le-
benslangen Lernens benötigt.

Zu den Nummern 8 bis 10

Um die Situation auf dem Arbeitsmarkt und die fortschrei-
tende Flexibilisierung von Arbeit und Arbeitszeit differen-
ziert analysieren zu können, haben Informationen über die
Ausübung regelmäßiger und gelegentlicher Tätigkeiten, ge-
ringfügiger Beschäftigung sowie über die normalerweise
und tatsächlich geleisteten wöchentlichen Arbeitszeiten be-
sondere Bedeutung. Entsprechendes gilt für die Fragen zur
Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit sowie zur befristeten Tätig-
keit, die im Hinblick auf die gegenwärtige Situation auf
dem Arbeitsmarkt sowie der sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnisse der Haushalte von erheblicher Relevanz sind.

Aus den Angaben zum ausgeübten Beruf, der Stellung im
Beruf, dem Wirtschaftszweig des Betriebes sowie dem Be-
rufswechsel können die zur Beurteilung des Arbeitsmarkts
benötigten Informationen über die von den Erwerbstätigen
ausgeübten Tätigkeiten und den beruflichen Strukturwandel
gewonnen werden. Die Angaben zur zweiten Erwerbstätig-
keit werden benötigt, um die sozioökonomische Struktur
des betroffenen Personenkreises ermitteln und Berechnun-
gen des jährlichen Arbeitsvolumens und der Produktivität
durchführen zu können.

Die Flexibilität der Arbeitszeit wirkt sich u. a. durch die
Einführung bzw. den vermehrten Einsatz von Schicht-, Wo-
chenend-, Feiertags- sowie Nachtarbeit aus. Als Grundlage
für arbeitszeit- und tarifpolitische Entscheidungen sind In-
formationen über diese Arbeitsformen unverzichtbar, wie
auch zu Fragen der zu Hause geleisteten Erwerbsarbeit, da
diese Form der Erwerbstätigkeit zunehmend an Bedeutung
gewinnt.

Zu Nummer 11

Wie bisher werden Angaben über Leistungen bei Arbeits-
losigkeit sowie zur Arbeitsuche erhoben. Diese Angaben er-

möglichen u. a. Untersuchungen über Langzeitarbeitslosig-
keit, deren Ausmaß und Struktur sowie ihre Auswirkungen
auf die betroffenen Haushalte und Familien.

Zu Nummer 12

Die Erhebung der Gründe für die Beendigung der letzten
Tätigkeit bei Nichterwerbstätigen (z. B. familiäre Gründe,
Ruhestand, Ausbildung, Zivil- oder Wehrdienst) ist notwen-
dig, um den Einfluss der Arbeitsmarktsituation von anderen
Faktoren, die zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit führen, un-
terscheiden zu können. Damit kann der Personenkreis, der
sich bei einer besseren Arbeitsmarktsituation wieder um
eine Erwerbstätigkeit bemühen wird, von den anderen
Nichterwerbstätigen abgegrenzt werden.

Zu Nummer 13

Die Fragen an Nichterwerbspersonen sollen Aufschluss
über die so genannte Stille Reserve auf dem Arbeitsmarkt
geben.

Zu Nummer 14

Angaben über einen „Einbruchdiebstahl oder -versuch in
die Wohnung innerhalb der letzten zwölf Monate“ dienen
der Dunkelfeldforschung. Dunkelfelduntersuchungen sind
ein wichtiges Instrument der kriminologischen Forschung.
Sie ermöglichen Aussagen zur nicht registrierten Kriminali-
tät und ergänzen somit andere Delinquenzstatistiken, wie
z. B. die polizeiliche Kriminalstatistik. Außerdem geben sie
Aufschluss über das Anzeigeverhalten der Bevölkerung.
Der von der Bundesregierung im Juli 2001 veröffentlichte
Erste Periodische Sicherheitsbericht weist darauf hin, dass
Aussagen über die Kriminalitätsentwicklung im Dunkelfeld
empirisch nicht hinreichend abgesichert sind.

Das Merkmal „Wohnungseinbruchdiebstahl“ wurde aus me-
thodischen Gründen gewählt, da es u. a. in den Fragenkom-
plex zu den Wohnverhältnissen des Mikrozensus gut inte-
grierbar ist.

Zu Nummer 15

Die Angaben über die Situation ein Jahr vor der Erhebung
zeigen soziale und wirtschaftliche Veränderungen auf. Die
Angaben zur regionalen Lage des Wohnsitzes ermöglichen
Aussagen über die Mobilität der Bevölkerung. Anhand der
Angaben zur Erwerbstätigkeit, Stellung im Beruf und Wirt-
schaftszweig kann die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
in Kombination mit den Grundmerkmalen des Mikrozensus
differenziert dargestellt werden.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1 Buchstabe a

Die Angaben zum Bestehen und der Höhe einer Lebensver-
sicherung sollen die Ergebnisse über die Kranken- und
Pflegeversicherung sowie die gesetzliche Rentenversiche-
rung in größeren zeitlichen Abständen ergänzen, um ein
vollständiges Bild der sozialen Sicherheit zu erlangen. Sie
sind ferner zur Beurteilung der sozioökonomischen Situa-
tion der Haushalte von Bedeutung.
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Zu Nummer 1 Buchstabe b

Die Art der geleisteten Schichtarbeit wird in Ergänzung zu
den Merkmalen nach § 4 Abs. 1 Nr. 9 erfragt, um die Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes und deren Rückwirkung auf
die Belastung der Erwerbstätigen und die soziale Situation
der Haushalte untersuchen zu können.

Die betriebliche Altersversorgung ist ein wesentlicher Be-
standteil der Alterssicherung der Bevölkerung. Ergänzende
Angaben über die Art einer betrieblichen Altersversorgung
sind daher neben den Ergebnissen über die gesetzliche Ren-
tenversicherung erforderlich, um ein Gesamtbild über die
soziale Sicherheit zu gewinnen. Die Fragen zu vermögens-
wirksamen Leistungen und dem angelegten Gesamtbetrag
geben wichtige Aufschlüsse darüber, inwieweit Arbeitneh-
mer das Vermögensbildungsgesetz nutzen und auf diesem
Wege die soziale Sicherung durch private Vorsorge ergän-
zen.

Zu Nummer 1 Buchstabe c

Die Ergebnisse zu den aufgeführten Tatbeständen sind aus
gesundheitspolitischen Gründen, u. a. für eine Abschätzung
des gesundheitsbezogenen Ressourcenbedarfs und der Leis-
tungsinanspruchnahme sowie der Entwicklung der Gesund-
heitsausgaben, von Bedeutung. Die Fragen zu den Erkran-
kungen und Unfallverletzungen sowie die Erhebung von
Grunddaten zu den Krankheitsrisiken (wie z. B. Rauchver-
halten, körperliche Aktivität) vermitteln Erkenntnisse über
den Gesundheitszustand und die gesundheitsbezogenen Ver-
haltensweisen der Bevölkerung sowie über Veränderungen
im Krankheitsgeschehen. Der Erhebungszeitpunkt ist ver-
schoben worden, um die Daten zeitnah in den künftigen Ar-
muts- und Reichtumsbericht übernehmen zu können.

Zu Nummer 2 Buchstabe a

Die Zuwanderung aus dem Ausland und die Integration von
Migranten ist ein immer wichtiger werdendes politisches
Thema, zu dem bisher wesentliche Grundinformationen
fehlen. Die Frage nach der Staatsangehörigkeit der Eltern
und gegebenenfalls der Einbürgerung erlaubt eine differen-
zierte Auswertung des gesamten Merkmalsspektrums des
Mikrozensus für den Personenkreis auch der zweiten Mi-
grantengeneration.

Zu Nummer 2 Buchstabe b

Zuverlässige Angaben über Frauen, die im Laufe ihres
Lebens Kinder haben, bzw. solchen, die dauerhaft kinderlos
bleiben, über deren Zahl und ihre sozialen Kontexte, sind
für die Familien- und Sozialpolitik erforderlich. Sie erbrin-
gen wichtige Erkenntnisse über familiäre Netzwerke, zum
Generationenzusammenhang und zu den Grundlagen des
„Generationenvertrages“.

Aussagen zum Anteil der kinderlosen Frauen lassen sich nur
treffen, indem Frauen nach der Zahl der geborenen Kinder
befragt werden. Diese Angaben gehen aus der Geburtensta-
tistik nicht hervor. In Verbindung mit weiteren Angaben,
z. B. zur Ausbildung und zur Erwerbstätigkeit, lassen sich
Ansatzpunkte für familienpolitische Maßnahmen bzw. die
Wirkung von Maßnahmen etwa zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf erkennen.

Für Berechnungen zur künftigen Entwicklung der Bevölke-
rung sind Veränderungen des Anteils der Frauen mit bzw.
ohne Kinder und die Gesamtzahl der Kinder einer Frau ein
wesentliches Kriterium. Angaben zur demografischen Ent-
wicklung sind die unverzichtbare Basis u. a. für Planungen
zur langfristigen Stabilität der sozialen Sicherungssysteme.

Zu Absatz 3

Angaben über die Entwicklung der Wohnversorgung der
Haushalte und der Mieten sind insbesondere als Grundlage
für wohnungspolitische Entscheidungen erforderlich.

Fragen nach der Nutzung der Wohnung als Eigentümer,
Haupt- oder Untermieter sowie dem Einzugsjahr der Haus-
halte ergänzen diese Angaben. Alter der Wohnung, Art und
Größe des Wohnraums, Fläche der gesamten Wohnung,
Zahl der Räume, Ausstattung der Wohnung mit Bad, Du-
sche und WC sind nicht nur Faktoren zur Beurteilung der
Wohnsituation, sondern wirken sich auch auf die Miethöhe
aus. Obwohl Wohnungen standardmäßig mit Bad, Dusche
und WC gebaut werden, entsprechen nach wie vor ältere
Wohnungen trotz aller Modernisierungsbestrebungen noch
nicht heutigen Qualitätsansprüchen. Mit Hilfe der Ergeb-
nisse über die Ausstattungsmerkmale können in Verbindung
mit dem Baualter der Gebäude wichtige Hinweise für einen
eventuellen Modernisierungs- bzw. Sanierungsbedarf ge-
wonnen werden.

Da auf private Haushalte 40 Prozent des Energieverbrauchs
entfällt, konzentrieren sich auf sie Maßnahmen zur Energie-
einsparung und Umweltentlastung. Als Basisdaten des
Energieverbrauchs werden die Ausstattung der Wohnung
mit Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen nach
Energieträgern erfragt.

Zur Beobachtung des Mietengefüges und der Mietpreisent-
wicklung sind neben der Höhe der monatlichen Miete und
anteiligen Betriebs- und Nebenkosten als weitere Faktoren
Ermäßigung, Verbilligung oder ein Wegfall der Miete zu be-
rücksichtigen.

Das neu aufgenommene Merkmal „Sozialwohnung“ dient
dazu, aktuelle Zahlen über den Bestand an öffentlich geför-
derten Wohnungen und deren Verteilung zu erhalten. Außer-
dem liefern Auswertungen zur Belegung öffentlich geför-
derter Wohnungen nach Größe und sozioökonomischen
Merkmalen der Haushalte Anhaltspunkte für die Effizienz
bisheriger Fördermaßnahmen sowie für künftige Entschei-
dungen im Bereich der Wohnungsbaupolitik.

Zu Absatz 4

Zu Nummer 1

Wie bei den bisherigen Mikrozensuserhebungen sollen An-
gaben zur gesetzlichen und privaten Krankenversicherung
erhoben werden, die das Bild über die soziale Sicherung der
Bevölkerung vervollständigen.

Zu den Nummern 2 und 3

Zusätzlich zu den Merkmalen über die Erwerbstätigen im
Grundprogramm sollen wie bisher Angaben über die ausge-
übte Tätigkeit, die Betriebs-, Werksabteilung sowie die Stel-
lung im Betrieb erfragt werden. Mit ihrer Hilfe kann ergän-
zend zur beruflichen Gliederung ein genaueres Bild der von
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den Erwerbstätigen ausgeübten Tätigkeit und damit des be-
ruflichen Strukturwandels gewonnen werden.

Zur Beurteilung der Struktur und den zeitlichen Umfang der
zweiten Erwerbstätigkeit werden weiterhin Angaben über
die geleistete Arbeitszeit bei einer zweiten Erwerbstätigkeit
erfasst.

Zu Absatz 5

Zu Nummer 1

Wie bei den bisherigen Erhebungen sollen Angaben über
die Pendlerbewegungen erfragt werden, die für Planungs-
zwecke, insbesondere auf den Gebieten der Raumordnung,
Landes- und regionalen Verkehrsplanung, erforderlich sind.

Die Angaben dienen der Feststellung grundlegender Verän-
derungen des Pendlerverhaltens und der Fortschätzung der
in der Volks- und Berufszählung ermittelten Pendlerströme.
Sie geben Aufschluss über die Flexibilität der Erwerbstäti-
gen, auch längere Wege bzw. einen höheren Zeitaufwand in
Kauf zu nehmen, um ihre Arbeitsstelle zu erreichen.

Die Daten sind ein wesentlicher Faktor für die Gestaltung
der Kilometerpauschale; sie werden u. a. auch für die Ent-
scheidungen im Bereich der Umweltpolitik benötigt.

Zu Nummer 2

Zahl und Alter der im Ausland lebenden Kinder sowie im
Ausland lebende Ehegatten oder Eltern geben Aufschluss
über die Lebensverhältnisse der in der Bundesrepublik
Deutschland lebenden Ausländer, besonders im Haushalts-
und Familienzusammenhang.

Die Angaben sind für die Einschätzung des Nachzugspoten-
tials bedeutsam und werden für die Planung benötigt.

Zu § 5

Zur technischen Durchführung der Mikrozensuserhebung,
d. h. zur vollständigen und richtigen Erfassung der ausge-
wählten Erhebungseinheiten sowie für eventuelle Rück-
fragen, sind die in der Vorschrift bestimmten Hilfsmerk-
male, die auch bei den vorausgehenden Mikrozensuserhe-
bungen erfragt wurden, notwendig. Der Name der Arbeits-
stätte (§ 5 Abs. 2) dient ausschließlich dem Zweck, eine
einheitliche Zuordnung der Arbeitsstätten zum jeweiligen
Wirtschaftszweig und damit eine größere Genauigkeit der
Ergebnisse zu gewährleisten.

Zu § 6

Zu Absatz 1

Das Interview ist die bewährte Form der Mikrozensuserhe-
bung. Dabei stellt der Erhebungsbeauftragte dem Befragten
die vorgegebenen Fragen und überträgt die Antworten in die
Erhebungsunterlagen. Der Einsatz von Erhebungsbeauftrag-
ten ist nicht nur für die organisatorische Durchführung des
Mikrozensus von Bedeutung, sondern hat auch für die Be-
fragten Vorteile. Die geschulten Erhebungsbeauftragten
können schnell, korrekt und exakt die erteilten Antworten
aufnehmen und den Befragten, soweit erforderlich, beim
Umgang mit den Erhebungsunterlagen Hilfestellung leisten.
Daneben besteht für die Befragten die Möglichkeit, die Ant-
worten selbst schriftlich zu erteilen.

Wie bei den vorausgehenden Mikrozensuserhebungen sind
die Erhebungsbeauftragten berechtigt, Namen und An-
schrift der Haushaltsmitglieder bzw. des Wohnungsinhabers
sowie Angaben zur Zahl der Haushalte in der Wohnung, der
Personen im Haushalt und das Leerstehen einer Wohnung in
die Erhebungsunterlagen einzutragen, um eine ordnungsge-
mäße Durchführung der Erhebung zu gewährleisten. Mit
Einverständnis der Auskunftspflichtigen können die Erhe-
bungsbeauftragten auch weitere Eintragungen in die Erhe-
bungsunterlagen vornehmen.

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind computer-
gestützte Mikrozensuserhebungen vorgesehen, vor allem
der Einsatz von Laptops, die die Erhebungsbeauftragten mit
sich führen, oder auch Telefoninterviews. Auch bei diesen
Erhebungsverfahren bleibt die Möglichkeit für die Befrag-
ten, die Auskünfte selbst schriftlich zu erteilen, unberührt.

Zu Absatz 2

Die Regelung weist darauf hin, dass die den Erhebungsbe-
auftragten, soweit sie ehrenamtlich tätig sind, gezahlten
Aufwandsentschädigungen im Rahmen der steuerrechtli-
chen Vorschriften im Sinne von § 3 Nr. 12 Satz 2 Einkom-
mensteuergesetz und R 13 Lohnsteuer-Richtlinien steuerfrei
sein können.

Zu § 7

Zu Absatz 1

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand, insbesondere den
Erfahrungen aus früheren Testerhebungen und -untersu-
chungen des wissenschaftlichen Beirats, sowie nachfolgen-
den Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes und
Untersuchungen der empirischen Sozialforschung, ist die
Beibehaltung der Auskunftspflicht für das Kernprogramm
des Mikrozensus erforderlich, um die notwendige hohe
Qualität und Genauigkeit der Ergebnisse zu erreichen.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Die Vorschrift bestimmt die auskunftspflichtigen Personen.

Leben in einem Haushalt Minderjährige oder volljährige
Personen, die wegen einer Behinderung nicht Auskunft ge-
ben können, so unterliegen sie keiner eigenen Auskunfts-
pflicht. Für diese Personen ist jedes andere auskunftspflich-
tige Haushaltsmitglied auskunftspflichtig. Minderjährige
sind jedoch dann auskunftspflichtig, wenn sie einen eigenen
Haushalt führen, und zwar auch für alle weiteren minderjäh-
rigen Haushaltsmitglieder und für volljährige Haushaltsmit-
glieder, die wegen einer Behinderung nicht Auskunft geben
können.

Besondere Regelungen gelten für Gemeinschafts- und An-
staltsunterkünfte. Der Leiter bzw. die Leiterin der Einrich-
tung ist für Minderjährige auskunftspflichtig sowie für voll-
jährige Personen, die wegen einer Behinderung selbst nicht
Auskunft geben können.

Die Auskunftspflicht für Dritte erstreckt sich nur auf die
dem Auskunftspflichtigen bekannten Sachverhalte. Eine
volljährige behinderte Person kann auch eine Person ihres
Vertrauens mit der Auskunftserteilung beauftragen. Soweit
diese Vertrauensperson die Auskünfte erteilt, sind die an-
sonsten auskunftspflichtigen Haushaltsmitglieder oder der
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Leiter bzw. die Leiterin einer Einrichtung von der Aus-
kunftspflicht befreit.

Zu Nummer 3

Die Auswahl nach dem Prinzip der Flächenstichprobe be-
dingt, dass die ausgewählte Fläche bzw. der Auswahlbezirk
für die Einbeziehung in den Mikrozensus maßgeblich ist.
Nach der Berichtswoche aus dem Auswahlbezirk verzogene
Personen sind nicht mehr erreichbar. An ihrer Stelle ist aus-
kunftspflichtig, wer nach Beginn der jeweiligen Erhebung
in dem Auswahlbezirk wohnt, auch wenn diese Person erst
nach der Berichtswoche der Erhebung zugezogen ist. Dieses
Verfahren gewährleistet die Repräsentativität der Ergeb-
nisse.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift bestimmt die Merkmale, deren Beantwortung
freiwillig ist.

Zu § 8

Zu den Absätzen 1 und 2

Die Hilfsmerkmale sind nach Abschluss der jeweiligen
Plausibilitätsprüfung von den Erhebungsmerkmalen zu tren-
nen und gesondert aufzubewahren. Sie sind nach Abschluss
der Aufbereitung der letzten Folgeerhebung in einem Aus-
wahlbezirk mit den Erhebungsunterlagen zu vernichten.

Zu Absatz 3

Ordnungsnummern dienen dazu, im Auswahlbezirk ein-
zelne Erhebungseinheiten voneinander zu unterscheiden
und sie den jeweils übergeordneten Einheiten (Gebäude,
Wohnungs- und Haushaltszugehörigkeit) zuzuordnen. Dazu
werden in der Regel laufende Nummern vergeben. Diese
Nummerierung ist für die ordnungsgemäße Durchführung
der Erhebung erforderlich. Für die statistische Aufbereitung
müssen die Ordnungsnummern zur Verfügung stehen, bis
die Zusammenhänge zwischen den Einheiten feststehen. Da
für Längsschnittanalysen Aufbereitungen von bis zu vier
Erhebungen eines Zyklus notwendig sind, können die Ord-
nungsnummern erst nach Abschluss der letzten dieser Auf-
bereitungen gelöscht werden. Durch die Verwendung identi-
scher Haushaltsnummern über die vier Befragungszyklen
hinweg lassen sich verbesserte und rationellere Kompensa-
tionsverfahren für Ausfälle einsetzen und damit Qualitäts-
verbesserungen erzielen. Die Auswertungsmöglichkeiten
des Mikrozensus können damit erheblich ausgeweitet und
die Darstellung von Bruttoströmen einschließlich ihren Ver-
änderungen kann sichtbar gemacht werden.

Zu Absatz 4

Bei der Durchführung der Folgebefragungen gemäß § 3 ist
der Rückgriff auf die in Absatz 4 genannten Merkmale für
die qualitative Absicherung der Befragungen und die Aus-
sagefähigkeit von Längsschnittauswertungen erforderlich.
Die qualifizierten Adressen können darüber hinaus für die
Gewinnung von Teilnehmern an der Statistik der Wirt-
schaftsrechnungen privater Haushalte und anderen Erhe-
bungen auf freiwilliger Basis verwendet werden. Diese Nut-
zung eröffnet Rationalisierungsmöglichkeiten und damit
Kosteneinsparungen bei Erhebungen mit freiwilliger Aus-
kunft.

Zu § 9

Wie bereits im geltenden Mikrozensusgesetz werden für
den Mikrozensus die Bußgeldvorschriften des Bundesstatis-
tikgesetzes außer Kraft gesetzt.

Zu § 10

Die Vorschrift bestimmt, dass die Meldebehörden einige
Grunddaten aus dem Melderegister an die zuständigen sta-
tistischen Ämter der Länder übermitteln. Die Daten sind für
die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der
Erhebungen, insbesondere für die Vollzähligkeitsprüfung,
zur Feststellung der Auskunftspflicht sowie für eine bürger-
nahe und zweckdienliche Information der zu Befragenden
erforderlich und ermöglichen den Erhebungsbeauftragten,
die in den Auswahlbezirken zu Befragenden besser aufzu-
finden.

Zu § 11

Durch eine monatliche Schnellauswertung sollen Zusatzauf-
bereitungen zur Erwerbsbeteiligung erfolgen, die hochaktu-
elle monatliche Ergebnisse zum Arbeitsmarkt liefern und
gleichzeitig den Bedarf an international vergleichbaren Da-
ten entsprechend den Kriterien der Internationalen Arbeits-
organisation decken. Für die monatliche Schnellauswertung
ist die Übermittlung der Angaben zu den Erhebungsmerk-
malen nach § 4 Abs. 1 von den statistischen Ämtern der
Länder an das Statistische Bundesamt erforderlich.

Zu § 12

Wie bereits im Vorläufergesetz vorgesehen, ermöglicht § 12
des Gesetzes, die durch Verordnung des Rates der Europäi-
schen Union für alle Mitgliedstaaten der EU vorgeschriebe-
nen Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte gemeinsam
mit dem Mikrozensus durchzuführen. Arbeitskräftestich-
proben in der Gemeinschaft werden durch die Verordnung
(EG) Nr. 577/98 des Rates vom 9. März 1998 (ABl. EG
Nr. L 77 S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 2104/2002 vom 28. November 2002 (ABl. EG
Nr. L 324 S. 14), angeordnet. Durch die gemeinsame Durch-
führung der Erhebungen werden die Befragten entlastet und
der Erhebungsaufwand sowie die Kosten erheblich reduziert.

Zu § 13

Die Vorschrift sieht Verordnungsermächtigungen für das
Bundesministerium des Innern vor. Nach Nummer 1 dürfen
Reduzierungen der Erhebungsmodalitäten angeordnet wer-
den. Nach Nummer 2 dürfen bei geändertem Informations-
bedarf neue Merkmale angeordnet werden, wenn zugleich
Merkmale ausgesetzt werden, so dass insgesamt die Belas-
tung der Befragten nicht zunimmt. Der Katalog der Erhe-
bungsbereiche, zu denen durch Rechtsverordnung neue Er-
hebungsmerkmale eingeführt werden können, ist abschlie-
ßend. Dies bedeutet, dass der Verordnungsgeber keine da-
rüber hinausgehenden Erhebungsmerkmale einführen kann,
insbesondere nicht solche, die besondere Arten personenbe-
zogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG), wie z. B. die Gesund-
heit, die Gewerkschaftszugehörigkeit oder die rassische
oder ethnische Herkunft, betreffen.

Die Verordnungsermächtigungen sind Kernelement einer
Flexibilisierung des Programms des Mikrozensus mit dem
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Ziel, schneller und einfacher auf einen sich ändernden Da-
tenbedarf reagieren zu können. Sie dienen auch einer Ver-
fahrensvereinfachung, indem der Gesetzgeber nicht jegliche
notwendigen Änderungen, die zu keinen zusätzlichen Be-
lastungen der Befragten und nennenswerten Kosten führen,
selbst regeln muss.

Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Bundes-
rates, so dass die Länder im Rechtsetzungsverfahren stets
beteiligt sind.

Zu § 14

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des neuen Gesetzes
und das Außerkrafttreten des geltenden Mikrozensusgeset-
zes. Aus Gründen der Rechtsbereinigung ist das Mikrozen-
susgesetz von 1975 ebenfalls aufzuheben.

C. Kosten

Nach einer gemeinsam vom Statistischen Bundesamt und
den statistischen Ämtern der Länder durchgeführten Kos-
tenschätzung entstehen durch das Mikrozensusgesetz ein-
schließlich der Stichprobenerhebungen über Arbeitskräfte
in den Europäischen Gemeinschaften folgende Kosten nach
dem Kostenstand 2002:

Statistisches Bundesamt

Statistische Ämter der Länder

Kosten der Verbundprogrammierung

Die jährlichen Mehrkosten betragen für den Bund 1 313 600
Euro, für die Länder 2 876 220 Euro. Diese Mehrkosten be-
ruhen im Wesentlichen auf der von der Europäischen Union
geforderten Umstellung der europäischen Arbeitskräf-
testichprobenerhebung von einem jährlichen auf einen un-
terjährigen Turnus ab dem Jahr 2005 sowie die damit ver-
bundene häufigere und aktuellere Berichterstattung über
den Arbeitsmarkt und das Zusammenleben in Deutschland.
Durch die Anpassung des Mikrozensus von einer jährlichen
auf eine unterjährige Erhebung wird auch künftig die ge-
meinsame Durchführung von Mikrozensus und europäi-
scher Arbeitskräftestichprobenerhebung ermöglicht. Diese
gemeinsame Durchführung ist kostengünstiger als die
Durchführung des Mikrozensus in einem jährlichen Turnus
zusätzlich zu einer separaten Durchführung der europäi-
schen Arbeitskräfteerhebung in einem unterjährigen Turnus.
Die Höhe der Einsparung entspricht nahezu den Kosten der
Durchführung eines Mikrozensus.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbe-
sondere das Verbraucherpreisniveau, sind bei dieser Befra-
gung privater Haushalte nicht zu erwarten.

Bereich

Kosten

insgesamt
davon

persönlich sächlich

– Euro –

∅ jährliche Kosten
(ohne Schnell-
meldung) 1 733 000 1 520 000 213 000

∅ jährliche Kosten
Schnellmeldung 180 700 157 800 22 900

∅ jährliche Kosten
insgesamt 1 913 700 1 677 800 235 900

Einmalige Anlauf-
kosten 862 800 808 100 54 700

Bereich

Kosten

insgesamt
davon

persönlich sächlich

– Euro –

∅ jährliche Kosten
(ohne Schnell-
meldung) 19 497 260 10 072 350 9 424 910

∅ jährliche Kosten
Schnellmeldung 148 370 129 670 18 700

∅ jährliche Kosten
insgesamt 19 645 630 10 202 020 9 443 610

Einmalige Anlauf-
kosten 2 840 700 722 050 2 118 650

Kosten der Ver-
bundprogrammie-
rung 120 000 120 000 –
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Begründung
 A.  Allgemeiner Teil

 I.  Probleme des geltenden Rechts

 In  der  politischen  und  öffentlichen  Debatte  zur  demogra-
 phischen  Entwicklung  nehmen  die  niedrige  Geburtenrate
 sowie  eine  vermehrte  Kinderlosigkeit  zunehmend  einen
 breiteren  Raum  ein.  Diese  Diskussion  erfordert  jedoch  eine
 gesicherte  Datenlage,  die  derzeit  nicht  vorhanden  ist.  Die
 Frage  nach  der  Zahl  der  Kinder  einer  Frau  ist  nicht  Bestand-
 teil  des  Fragenkatalogs  beim  jährlich  stattfindenden  Mikro-
 zensus.  Die  Standesämter  wiederum  erfassen  und  melden
 gemäß  Bevölkerungsstatistikgesetz  die  Zahl  und  Reihen-
 folge der Geburten einer Frau nur innerhalb einer Ehe.

 Angaben  zur  Anzahl  der  Kinder  pro  Frau,  zur  Geburtenfolge
 und  zum  Geburtenabstand  stellen  demographische  Grundin-
 formationen  dar,  die  für  Bevölkerungsvorausberechnungen,
 für  die  Erforschung  der  Gründe  von  Kinderlosigkeit  und  ins-
 besondere  für  eine  zielgerichtete  Familien-  und  Sozialpolitik
 von  großer  Bedeutung  sind.  Sie  werden  in  fast  allen  Industrie-
 ländern erhoben.

 Mit  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf  soll  die  Grundlage  für
 die erforderliche Datenlage geschaffen werden.

 Die  Änderung  in  beiden  Gesetzen  würde  keine  Doppelzäh-
 lung  bedeuten,  weil  beide  Statistiken  verschiedene  Aspekte
 beleuchten.

 Die  für  den  Mikrozensus  vorgeschlagene  Frage  nach  der  An-
 zahl  der  Kinder  ermöglicht  eine  rückwirkende  Betrachtung
 darauf,  ob  und  wie  viele  Kinder  bestimmte  Gruppen  (Alter,
 Bildungsmerkmale)  von  Frauen  haben.  Darüber  hinaus  bie-
 tet  das  Erhebungsprogramm  des  Mikrozensus  vielfältige
 Verknüpfungsmöglichkeiten  mit  einer  großen  Zahl  anderer
 wichtiger  Sozialdaten.  Dadurch  lassen  sich  die  Daten  zur
 Anzahl  der  Kinder  auch  in  einen  nach  demographischen,  bil-
 dungsmäßigen  sowie  sozialen  Kriterien  differenzierten  Hin-
 tergrund einordnen und darstellen.

 Eine  Änderung  des  Bevölkerungsstatistikgesetzes  zur  Erfas-
 sung  der  Reihenfolge  der  Geburten  ermöglicht  eine  zuver-
 lässige  Auswertung,  wie  viele  erste,  zweite  und  weitere  Kin-
 der  (in  oder  außerhalb  von  Ehen)  insgesamt  geboren  werden.
 Dies  ist  fachlich  erforderlich,  um  die  Aussagekraft  der  Ge-
 burtenstatistiken  sowie  auch  die  Bevölkerungsvorausberech-
 nungen zu verbessern.

 II.  Lösung

 Der  Gesetzentwurf  sieht  die  Aufnahme  von  Merkmalen  so-
 wohl  im  MZG  2005  als  auch  im  BevStatG  vor.  Er  ermöglicht
 eine schnelle Bereitstellung der erforderlichen Daten.

 Die  aufgezeigten  Alternativen  lassen  sich  entweder  nur
 schwer  verwirklichen  (Änderung  des  MZG  2005  durch
 Rechtsverordnung)  oder  könnten  erst  zu  einem  späteren
 Zeitpunkt  erfolgen  (Änderung  des  MZG  2005  zum  Jahr
 2013).  Die  Änderung  des  Bevölkerungsstatistikgesetzes  in
 diesem  einen  Punkt  bietet  sich  aus  Gründen  des  inhaltlichen
 Zusammenhangs an.

 Die  Befristung  des  vorliegenden  Gesetzes  ist  nicht  vorgese-
 hen.  Das  zu  ändernde  MZG  2005  ist  bis  zum  Jahr  2012  be-
 fristet,  die  Änderung  somit  auch.  Das  Bevölkerungsstatistik-
 gesetz  gilt  zeitlich  unbefristet.  Eine  Befristung  der  Änderung
 ist nicht sinnvoll.

 Der  Gesetzentwurf  sieht  keine  Rechts-  oder  Verwaltungsver-
 einfachung vor. Er ist mit dem Recht der EU vereinbar.

 III.  Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  73 Abs.  1 Nr.  11 des Grundgesetzes.

 IV.  Kosten und Preise

 Durch  das  Gesetz  entstehen  für  die  Wirtschaft,  insbesondere
 für  kleine  und  mittlere  Unternehmen,  keine  Kosten,  da  sie
 von dem Gesetz nicht betroffen sind.

 Für  die  Durchführung  dieses  Gesetzes  entstehen  keine  bezif-
 ferbaren Kosten.

 Die  Aufnahme  einer  zusätzlichen  Frage  in  den  Fragebogen
 des  Mikrozensus  verursacht  bei  den  statistischen  Ämtern  des
 Bundes  und  der  Länder  keine  Kosten,  die  beziffert  werden
 könnten.  Der  Fragebogen  ist  für  jedes  Jahr  neu  zu  konzipie-
 ren,  da  in  jedem  Jahr  andere  Zusatzfragen  anfallen.  Die  in
 diesem  Gesetz  vorgesehene  zusätzliche  Frage  verursacht
 insoweit keine bezifferbaren Kosten.

 Bei  der  Beantwortung  des  Fragebogens  im  Rahmen  der
 Mikrozensuserhebung  durch  die  befragten  Personen  fällt  die
 zusätzliche  Frage  zeitlich  nicht  ins  Gewicht,  so  dass  auch
 hier  den  statistischen  Ämtern  keine  bezifferbaren  Kosten
 entstehen.

 Die  Änderung  des  Bevölkerungsstatistikgesetzes  verursacht
 ebenfalls  keine  Kosten,  die  beziffert  werden  könnten.  Da  bei
 der  Geburt  eines  Kindes  bereits  Auskünfte  zu  erteilen  und
 von  den  Standesbeamten  an  die  statistischen  Ämter  weiter-
 zuleiten  sind,  verursacht  eine  zusätzliche  Frage  bei  allen  Be-
 teiligten keine bezifferbaren Kosten.

 V.  Auswirkungen von gleichstellungspolitischer
 Bedeutung

 Die  Änderung  der  aufgeführten  Gesetze  sieht  nur  die  Befra-
 gung  von  Frauen  nach  der  Zahl  ihrer  Kinder  vor,  da  es  für  die
 Bewertung der Fertilität gerade auf diese Größe ankommt.

 VI.  Bürokratiekostenmessung

 a)  Informationspflichten für die Wirtschaft

 Informationspflichten  für  die  Wirtschaft  werden  nicht  gere-
 gelt.

 b)  Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger

 Nach  §  4  Abs.  5  Nr.  2  MZG  2005-E  wird  eine  Informations-
 pflicht  für  Frauen  im  Alter  von  15  bis  75  Jahren  eingeführt.
 Diese  Frauen  werden  im  Rahmen  der  Mikrozensusbefragung
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–  1  Prozent  der  Bevölkerung  –  einmalig  und  auf  freiwilliger
 Basis  zur  Anzahl  ihrer  lebend  geborenen  Kinder  befragt.
 Diese  zusätzliche  Frage  verursacht  für  die  Frauen  keine
 quantifizierbaren Kosten.

 Nach  §  2  Abs.  1  Nr.  2  Buchstabe  f  BevStatG-E  wird  die
 Informationspflicht  der  Eltern  gegenüber  der  Verwaltung  im
 Falle  der  Anzeige  der  Geburt  eines  Kindes  geringfügig  er-
 weitert.  Auch  hier  entstehen  keine  quantifizierbaren  Kosten
 für die Eltern.

 c)  Informationspflichten für die Verwaltung

 Die  Pflicht  der  Standesbeamten  zur  Datenübermittlung  an
 die  statistischen  Ämter  auf  Grund  des  BevStatG  wird  um  die
 Übermittlung  der  erweiterten  Information  durch  die  Eltern
 im  Falle  der  Geburtsanzeige  für  ein  Kind  ebenfalls  erweitert.
 Die  Kosten  hierfür  sind  nicht  bezifferbar,  sie  dürften  allen-
 falls geringfügig sein.

 B.  Besonderer Teil

 Zu Artikel  1  (Änderung des Mikrozensusgesetzes
 §  4 Abs.  5 MZG 2005–E)

 Angaben  zur  Anzahl  der  Kinder  pro  Frau  stellen  demogra-
 phische  Grundinformationen  dar,  die  für  Bevölkerungs-
 vorausberechnungen,  für  die  Erforschung  der  Gründe  von
 Kinderlosigkeit  und  insbesondere  für  eine  zielgerichtete
 Familien- und Sozialpolitik von großer Bedeutung sind.

 Für  Berechnungen  zur  künftigen  Entwicklung  der  Bevölke-
 rung  sind  Veränderungen  des  Anteils  der  Frauen  mit  bzw.
 ohne  Kinder  und  die  Gesamtzahl  der  Kinder  einer  Frau  eine
 wichtige  Berechnungsgrundlage.  Durch  eine  Verbesserung
 der  Datengrundlage  kann  die  Qualität  der  Bevölkerungsvor-
 ausberechnung  verbessert  werden.  Die  Bevölkerungsvoraus-
 berechnungen  sind  unverzichtbare  Basis  u.  a.  für  Planungen
 zur langfristigen Stabilität der sozialen Sicherungssysteme.

 Zuverlässige  Angaben  darüber,  ob  und  ggf.  wie  viele  Kinder
 Frauen  im  Laufe  ihres  Lebens  haben  und  in  welchem  sozia-
 len  Kontext  dies  stattfindet,  sind  darüber  hinaus  für  die
 Familien-  und  Sozialpolitik  erforderlich.  Sie  ermöglichen
 wichtige  Erkenntnisse  über  familiäre  Netzwerke,  zum  Gene-
 rationenzusammenhang  und  zu  den  Grundlagen  des  „Gene-
 rationenvertrages“.  In  Verbindung  mit  weiteren  Angaben,
 z.  B.  zur  Ausbildung  und  zur  Erwerbstätigkeit,  lassen  sich
 Ansatzpunkte  für  familienpolitische  Maßnahmen  bzw.  die
 Wirkung  von  Maßnahmen  etwa  zur  Vereinbarkeit  von  Fami-
 lie und Beruf erkennen.

 Aussagen  zum  Anteil  der  Frauen,  die  kinderlos  bleiben,  las-
 sen  sich  nur  treffen,  indem  Frauen  nach  der  Zahl  der  gebore-
 nen  Kinder  befragt  werden.  Diese  Angaben  gehen  aus  der
 Geburtenstatistik nicht hervor.

 Für  die  rückwirkende  Betrachtung,  ob  und  wie  viele  Kinder
 bestimmte  Gruppen  (Alter,  Bildungsmerkmale)  von  Frauen
 haben  sowie  für  die  frühzeitige  Erkennung  von  Trends  und
 sozialer  Differenzierungsmerkmale  bei  Jüngeren,  sieht  das
 Gesetz  eine  Befragung  von  Frauen  im  Alter  von  15  bis
 75  Jahren  im  Rahmen  der  Mikrozensuserhebung  vor.  Um
 politisch  aktiv  auf  den  Familienbildungsprozess  einwirken
 zu  können,  werden  Informationen  vor  allem  über  die  Alters-

 gruppen  von  Frauen  benötigt,  die  sich  noch  im  gebärfähigen
 Alter  befinden.  Die  hierzu  vorgesehenen  Befragungen  im
 Rahmen  des  Mikrozensus-Programms,  die  alle  vier  Jahre
 durchgeführt  werden  sollen,  ermöglichen  es,  im  Zeitver-
 gleich  über  vier  Jahre  aktuelle  Veränderungen  des  generati-
 ven Verhaltens zu erkennen.

 Die  Alterspanne  der  zu  befragenden  Frauen  wird  –  wie  inter-
 national  üblich  –  auf  15  bis  75  Jahre  festgesetzt,  um  für  eine
 vorausschauende  Familienpolitik  auch  die  Entwicklung  über
 einen längeren Zeitraum zurückverfolgen zu können.

 Eine  Befragung  von  Frauen  erst  ab  dem  Alter  von  45  Jah-
 ren  –  wie  sie  noch  im  Entwurf  zum  MZG  2005  vorgesehen
 war  –  würde  der  Politik  demgegenüber  jegliche  Möglich-
 keit  nehmen,  Maßnahmen  zu  ergreifen,  die  das  Geburten-
 verhalten zeitnah beeinflussen könnten.

 Für  eine  Beurteilung  der  zukünftigen  Bevölkerungsentwick-
 lung  in  Deutschland  spielt  nur  die  Zahl  der  lebend  geborenen
 Kinder  eine  Rolle.  Deshalb  ist  eine  Beschränkung  dieses
 Merkmals auf lebend geborene Kinder ausreichend.

 Für  das  Merkmal  „Zahl  der  geborenen  Kinder  einer  Frau“
 soll  keine  Auskunftspflicht  bestehen.  Da  §  7  Abs.  4  MZG
 2005  bereits  alle  Merkmale  nach  §  4  Abs.  5  MZG  2005  von
 der  Auskunftspflicht  ausnimmt,  ist  eine  Änderung  des  §  7
 MZG 2005 nicht erforderlich.

 Zu Artikel  2  (Änderung des Bevölkerungsstatistik-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (Überschrift)

 Im  Interesse  der  leichteren  Zitierbarkeit  des  Gesetzes  wird
 die  Überschrift  um  eine  Kurzbezeichnung  und  eine  Abkür-
 zung (Bevölkerungsstatistikgesetz – BevStatG) ergänzt.

 Zu Nummer 2  (§  2 Abs.  1 Nr.  2 BevStatG-E)

 Angaben  zur  Zahl  der  insgesamt  von  einer  Frau  lebend  oder
 tot  geborenen  Kinder  sowie  zum  zeitlichen  Abstand  der
 aktuellen  Geburt  vom  vorhergehenden  Kind  stellen  demo-
 graphische  Grundinformationen  dar,  die  auch  für  Bevöl-
 kerungsvorausberechnungen  erforderlich  sind.  Der  zuneh-
 mende  Anteil  an  Wiederverheiratungen  nach  einer  Schei-
 dung  und  an  außerhalb  einer  Ehe  geborenen  Kindern
 (inzwischen  fast  30  Prozent)  erfordert,  die  Geburtenfolge
 und  den  Abstand  zum  bisher  jüngsten  Kind  der  Frau  für  alle
 Geburten  zu  erheben.  Nur  so  können  die  Angaben  sowohl
 für  Kinder  nicht  verheirateter  Eltern,  über  die  bisher  keiner-
 lei  Angaben  dieser  Art  vorliegen,  als  auch  für  die  Kinder  ver-
 heirateter  Eltern,  bei  denen  bisher  nur  aus  der  aktuellen  Ehe,
 nicht  aber  aus  einer  eventuellen  früheren  Ehe  stammende
 Kinder  mitgezählt  wurden,  vollständig  erfasst  werden.  Da-
 mit  kann  u.  a.  nachgewiesen  werden,  wie  sich  das  Alter  der
 Mütter  beim  ersten  Kind  verändert  und  es  können  die  Zu-
 sammenhänge  zwischen  dem  Alter  beim  ersten  Kind  und  der
 Anzahl  folgender  Kinder  untersucht  werden.  Daraus  und  aus
 dem  Geburtenabstand  können  Ansatzpunkte  für  politische
 Maßnahmen abgeleitet werden.

 Zu Nummer 3  (§  7 BevStatG)

 Die  Berlinklausel  ist  gegenstandslos  geworden  und  wird  da-
 her aufgehoben.
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II. Änderung des Zensusvorbereitungsgesetzes 2011 
Mit der Gesetzesänderung wird die Möglichkeit geschaffen, das Anschriften- und Gebäude-
register als Auswahlgrundlage für umwelt- und wohnungsstatistische Stichprobenerhebun-
gen auf der Grundlage des § 7 Absatz 1 des Bundesstatistikgesetzes zu nutzen. Ohne eine 
Möglichkeit zur Nutzung des Anschriften- und Gebäuderegisters als Auswahlgrundlage 
müssten die Daten, die im Register enthalten sind, im Falle eines Bedarfs für solche Stich-
probenerhebungen erneut zusammengetragen werden. Dies wäre jedoch mit einem erhebli-
chen Kostenaufwand und mit Belastungen für die zu Befragenden verbunden. 
 
III. Gesetz zur Änderung des Mikrozensusgesetzes 
Die vorgesehene Regelung soll eine Verbesserung der Qualität der Ergebnisse des Mikro-
zensus bewirken. 
Die Regelung sieht vor, dass die bisher übliche viermalige Befragung (jährlich einmal) von 
ausgewählten Bürgern und Bürgerinnen im Rahmen des Mikrozensus statt wie bisher in vier 
aufeinander folgenden Jahren in fünf aufeinander folgenden Jahren möglich sein soll. Zudem 
hebt sie die Beschränkung auf die einmalige Befragung im Jahr auf. Damit soll erreicht wer-
den, dass eine Befragung sowohl zum Jahresanfang als auch zum Jahresende möglich ist. 
Die Beschränkung auf die einmalige Befragung pro Jahr hat bisher dazu geführt, dass die im 
letzten Quartal nicht erreichten Haushalte als Ausfall zu zählen waren, was zu Verzerrungen 
in den Quartals- und Monatsstichproben des Mikrozensus geführt hat, insbesondere bei der 
Messung unterjähriger Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Änderung soll zu einer 
gleichmäßigeren Auswertungsmöglichkeit des Mikrozensus, zu weniger Verzerrungen um 
den Jahreswechsel und damit zu genaueren Ergebnissen führen als bisher. Die Änderung 
führt nicht zu einer höheren Belastung der Bürger, da diese weiterhin höchstens viermal be-
fragt werden.  
 
IV. Gesetzgebungskompetenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

         A. Allgemeiner Teil
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Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 11 
des Grundgesetzes (GG). 
 
 
B. Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 (Zensusgesetz 2011) 
 
Zu Abschnitt 1 
 
Zu § 1 
§ 1 ordnet die Durchführung des Zensus an und legt den Berichtszeitpunkt (Stichtag des 
Zensus) sowie den Anwendungsbereich fest.  
 
Zu Absatz 1 
Erhoben werden die persönlichen und sachlichen Verhältnisse zum gesetzlich festgelegten 
Zählungsstichtag.  
Die Angaben, die aus den Verwaltungsregistern gewonnen werden, werden zu den im Ge-
setz genannten Stichtagen übermittelt. Mit dem Versand der Fragebögen an die Eigentümer 
und Eigentümerinnen von Gebäuden und Wohnungen sowie mit der Verteilung der Fragebö-
gen im Rahmen der Haushaltsstichprobe durch Erhebungsbeauftragte muss bereits vor dem 
Stichtag begonnen werden, um sicherzustellen, dass die zu Befragenden ihre Angaben zum 
Stichtag machen können. Bis zum Abschluss der Erhebungen vergehen erfahrungsgemäß 
einige Wochen. Auf Wunsch oder bei Einverständnis der Betroffenen ist ein Ausfüllen der 
Erhebungsvordrucke kurzfristig vor dem Stichtag zulässig. 
Der Zählungsstichtag ist so gewählt, dass er außerhalb der Haupturlaubszeit liegt. 
 
Zu Absatz 2 
Bei der Volkszählung in der Form eines registergestützten Zensus werden Daten aus ver-
schiedenen Quellen, nämlich aus den Melderegistern, den Registern der Bundesagentur für 
Arbeit und der öffentlichen Hand, aus der postalischen Gebäude- und Wohnungszählung 
sowie aus Stichprobenbefragungen und Befragungen von Personen in Gemeinschaftsunter-
künften, Anstalten, Notunterkünften, Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen erhoben und 
zusammengeführt. Darüber hinaus werden Daten aus Unterlagen der nach Landesrecht für 
die Bauleitplanung, für das Meldewesen, für die Grundsteuer und für die Führung der Lie-
genschaftskataster zuständigen Stellen verwendet. 
 
Zu Absatz 3 
Zu Nummer 1 
Die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl für Bund, Länder und Gemeinden zum Zen-
susstichtag ist zentraler Zweck der Volkszählung. Der Zensus ist damit auch die Ausgangs-
basis für die Fortschreibung der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Familienstand und 
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20 Prozent der Auswahlbezirke dürfen für die Stichproben genutzt werden. Damit werden 
zugleich die für die Ziehung von Stichproben zugelassenen Merkmale zahlenmäßig be-
grenzt. Die Anschriften des Gebäudes oder der Unterkunft stehen in keiner Beziehung zu 
personenbezogenen Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse mehr, da sie 
aus dem gegebenenfalls einen Rückgriff ermöglichenden Zusammenhang mit den Erhe-
bungsmerkmalen herausgelöst werden. Sie haben damit ihre Eigenschaft als Identifikati-
onsmerkmal verloren.  
 
Zu § 24 
Die Regelung stellt klar, dass auch bei Datenübermittlungen nach diesem Gesetz, für die 
dies nicht bereits durch § 15 Absatz 3 Satz 3 BStatG geregelt wird, die verpflichteten Stellen 
den öffentlich-rechtlichen Mitteilungspflichten auf eigene Kosten nachzukommen haben. 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Mikrozensusgesetzes 2005) 
Die derzeitige Fassung des § 3 Satz 2 MZG 2005 gestattet es nicht, dass Haushalte in ei-
nem Kalenderjahr zwei Mal – zum einen als „Überhang“ aus dem davor liegenden Kalender-
jahr, zum anderen gemäß Auswahlplan – zu befragen. Die Änderung soll nunmehr eine jah-
reswechselübergreifende Befragung – mit einer evtl. doppelten Befragung der Haushalte in 
einem Kalenderjahr – ermöglichen. Eine höhere Belastung der Auskunftspflichtigen ist mit 
dieser Gesetzesänderung nicht verbunden, da die Anzahl der Befragungen nicht erhöht wird. 
Die Haushalte werden wie bisher maximal viermal in einem Zeitraum von nunmehr fünf auf-
einander folgenden Jahren befragt.  
 
Gemäß § 3 Satz 1 MZG 2005 ist der Mikrozensus seit 2005 eine kontinuierliche Erhebung, 
die gleichmäßig über die Kalenderwochen verteilt durchgeführt wird. Dieses Konzept führt zu 
einer gleitenden Berichtswoche, weil sich die Befragungen jeweils auf die Woche vor dem 
Befragungszeitpunkt beziehen. Erreichbarkeitsprobleme und Antwortverzögerungen vor al-
lem in Ferienzeiten führen aber dazu, dass für einen Teil der Haushalte der tatsächliche Be-
richtszeitraum vom festgelegten Berichtszeitraum abweicht. Dies hat zu Verzerrungen in den 
Quartals- und Monatsstichproben des Mikrozensus geführt. Nach den bislang vorliegenden 
Ergebnissen können ca. 15 Prozent der Haushalte nicht für das Berichtsquartal befragt wer-
den, für das Sie ursprünglich ausgewählt wurden. Unter methodischen Gesichtspunkten sind 
diese Abweichungen vertretbar, da davon auszugehen ist, dass sich die Abweichungen in Ih-
ren Auswirkungen ausgleichen. Um auch einen Ausgleich in den Berichtszeiträumen um den 
Jahreswechsel herum zu erhalten, muss aber gewährleistet sein, dass Verschiebungen auch 
über den Jahreswechsel hinweg zulässig sind. Dies soll durch die Gesetzesänderung ermög-
licht werden.  
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